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Vorlage für die Sitzung des Senats am 12. März 2013 

 

Gesetzesentwurf zur Aufhebung des Gesetzes zur Einführung eines 
Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldaufhebungsgesetz) 

Mitantragsstellung bei der Bundesratsinitiative 
der Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz 

 

A. Problem 

Gegenstand des Gesetzesantrages sind die Bestimmungen des Gesetzes zur  

Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz). Mit dem Aufhebungs- 

gesetz soll erreicht werden, dass das Betreuungsgeld für Familien mit Kindern im 

zweiten und dritten Lebensjahr nicht eingeführt wird. 

 

In Anbetracht des hohen Investitionsbedarfs im Bereich der frühkindlichen Bildung und  

Betreuung in Deutschland ist eine Umsteuerung dahin gehend erforderlich, statt der  

Einführung eines Betreuungsgeldes mehr in die Infrastruktur für Kleinkinder zu  

investieren. Ziel muss es sein, ein bedarfsgerechtes Angebot an qualitativ  

hochwertigen Plätzen für Kinder unter drei Jahren zu schaffen.  

 

Frühkindliche Bildung ist anerkanntermaßen die Grundlage zu einem lebenslangen 

Lernerfolg. Unabhängig von Herkunft und sozialen Umfeld sollen allen Kindern gleiche  

Bildungschancen für das künftige Leben ermöglicht werden. Es ist wissenschaftlich 

belegt, dass alle Kinder von einer qualitativ hochwertigen Förderung profitieren. 

 

Mit der Einführung eines Betreuungsgeldes werden bildungs-, integrations- und  

gleichstellungspolitische Ziele verfehlt. Kinder würden vom Bildungsangebot der 

Kindertagesstätten abgehalten und überholte Rollenvorstellungen über die 
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Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit würden verfestigt werden. Insbesondere 

Für bildungsferne und/oder einkommensschwache Eltern würde das Betreuungsgeld 

einen starken Anreiz bieten, auf einen Kinderbetreuungsplatz zu verzichten und 

stattdessen die Geldleistung in Anspruch zu nehmen. 

 

Das Betreuungsgeld folgt nicht dem Gebot der Wahlfreiheit, ein Kind selbst zu  

betreuen oder in einer Einrichtung betreuen zu lassen, solange nicht für alle, die es 

möchten und benötigen, ein Betreuungsplatz in einer Einrichtung entsprechend dem 

von den Eltern angegebenen Bedarf zur Verfügung steht und Eltern hierdurch 

gezwungen werden, länger als gewünscht ihre berufliche Tätigkeit auszusetzen. Eine  

Wahlfreiheit für Familien besteht erst dann, wenn ein bedarfsdeckendes Angebot an  

Kindertageseinrichtungen hinsichtlich der Anzahl der Plätze und Dauer der Betreuung 

zur Verfügung steht. Dies wird mit dem Betreuungsgeldgesetz nicht erreicht und auch  

nicht angestrebt. 

 

Das Betreuungsgeld steht dem Widerspruch zu entscheidenden familienpolitischen 

Weichenstellungen der letzten Jahre – wie der Einführung des Elterngeldes (das 

einen Anreiz zum frühen Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit und zur  

partnerschaftlichen Aufteilung der Kinderbetreuung bietet), der Reform des 

Unterhaltsrechts (die durch die Einschränkung des Betreuungsunterhalts einen Anreiz 

zum frühen Wiedereinstieg in das Berufsleben setzt) und nicht zuletzt dem Ausbau 

der Kinderbetreuungsinfrastruktur für Kinder unter drei Jahren. 

 

Das Betreuungsgeld ist auch gleichstellungspolitisch ein Schritt in die falsche  

Richtung, denn es ist ein Anreiz, dass insbesondere Frauen die Wiederaufnahme  

einer Erwerbstätigkeit aufschieben. 

 

 

B. Lösung 

Mitantragsstellung zur Bundesratsinitiative „Gesetzesentwurf zur Aufhebung des Ge-

setzes zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldaufhebungsgesetz)“ 

der Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. 
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C. Alternativen 

Gegenüber einer bloßen Zustimmung zur Bundesratsinitiative erscheint ein Beitritt  

vorzugswürdig, um dieser bundesweit stärkeres Gewicht zu verschaffen.  

 
 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Durch die Aufhebung des Betreuungsgeldgesetzes entfallen im Land Bremen  

Personal- und Sachkosten in Höhe von mindestens € 325.000,00. 

 

Die Aufhebung des Betreuungsgeldgesetzes fördert die Gleichstellung von Frauen 

und Männern. Eine als überholt angesehene Rollenvorstellung über die Aufteilung von 

Familien- und Erwerbsarbeit innerhalb der Familien würde sich nicht weiter verfestigen 

können. 

 
 

E. Beteiligung und Abstimmung 

Ein Beitritt zur Bundesratsinitiative ist mit der Senatorin für Finanzen und der 

Senatskanzlei abgestimmt. 

 
 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz 

Geeignet für Öffentlichkeitsarbeit und für eine Veröffentlichung nach dem IFG. 
 
 

G. Beschluss 

Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen vom 8. März 2013, dass die Freie Hansestadt Bremen im Bun-
desrat bei der Einbringung des Gesetzesentwurfs zur Aufhebung des Gesetzes zur 
Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldaufhebungsgesetz) durch die 
Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz als Mitantragstellerin auftritt. 
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